
   

Anlage 

 

Satzung zur Änderung der Satzung der Landeshauptstadt München über die Größe, 

Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Spielplätzen, die Art der 

Erfüllung der Spielplatzpflicht sowie über die Ablöse (Spielplatzsatzung – SpielplatzS) 

 

 

vom  

 

 

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 

797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573) und 

Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 25.07.2025 (GVBl. S. 254) folgende Satzung:  

 

 

§ 1  

 

Die Satzung der Landeshauptstadt München über die Größe, Lage, Beschaffenheit, 

Ausstattung und Unterhaltung von Spielplätzen, die Art der Erfüllung der Spielplatzpflicht 

sowie über die Ablöse (Spielplatzsatzung – SpielplatzS) vom 18.02.2025 (MüABl. S. 121), 

zuletzt geändert durch Satzung vom 01.10.2025 (MüABl. Sonderamtsblatt Nr. 3, S. 590), wird 

wie folgt geändert: 

 

1. § 8 wird aufgehoben. 

 

2. § 9 wird zu § 8. 

 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 


